
Holpflicht/Bringschuld bei Unterrichtsversäumnissen
Beitrag von „hugoles_AL“ vom 12. Oktober 2021 17:58

Hallo Miteinander,
kennt jemand eine Vorschrift, die in Baden-Württemberg regelt, wieviel "Holpflicht" ein Schüler
(am Gymnasium) hat, wenn er einigen Unterricht versäumt bzw. wieviel "Bringschuld" der
Lehrer dabei hat.
Konkret geht es darum, ob es reicht, wenn der Lehrer dem säumigen Schüler die konkreten
Unterrichtsthemen z.B. in Stichworten nennt, die während des Unterrichts behandelt wurden
oder ob er ihm sämtliches Material (Aufschriebe, Arbeitsblätter etc) zukommen lassen muss
(Zur Einordnung: Schüler, obere Mittelstufenklasse, säumig nicht aus gewichtigem Grund).
Herzlichen Dank und viele Grüße!
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